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Notwendigkeit und Bedeutung 

Die Bewertung landwirtschaftli-
cher Hofstellen ist für Kauf und
Verkauf, Erbauseinandersetzungen
sowie steuerliche Aspekte bei Be-
triebsaufgabe von großer Bedeu-
tung. Für die Wertermittlung be-
bauter Grundstücke bieten sich an:
Ertragswert-, Sachwert- und Ver-
gleichswertverfahren. Die Wahl des
Verfahrens liegt im sachverständi-
gen Ermessen des Gutachters und
ist in jedem Einzelfall zu begrün-
den. Beim Sachwertverfahren wird
der Gebäude-Herstellungswert an-
hand von Normalherstellungskos-
ten berechnet. Nachfolgend werden
die kürzlich überarbeiteten Tabel-
lenwerte vorgestellt, die ab Januar
2002 zur Verfügung stehen.
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Als wichtige Rechts- und Orientierungs-
grundlagen sind die Wertermittlungs-

verordnung (WertV) und die Wertermitt-
lungsrichtlinie (WertR) zu nennen. Der Ver-
kehrswert ist im § 194 des Baugesetzbuches
definiert.

Normalherstellungskosten 2000 
(NHK 2000)

Beim Sachwertverfahren setzt sich der Aus-
gangswert zusammen aus dem Bodenwert,
dem Wert der baulichen Anlagen und dem
Wert der sonstigen Anlagen. Zum Herstel-
lungswert der baulichen Anlagen gehören
die Aufwendungen für Gebäude, Außenanla-
gen und besondere Betriebseinrichtungen.
Alle Werte werden zunächst getrennt ermit-
telt und erst am Schluss zusammengefasst. 

Die Ermittlung des Gebäudewertes erfolgt
stufenweise. Zuerst wird der Normalherstel-
lungswert errechnet. Dabei werden in der
Regel Normalherstellungskosten zum Wert-
ermittlungsstichtag zugrunde gelegt. Der
Gebäudenormalherstellungswert wird dann
um die Wertminderung wegen Alters
gekürzt. Vom gekürzten Normalherstel-
lungswert wird die Wertminderung wegen
Baumängel und Bauschäden abgezogen. Da-
nach ergibt sich der Gebäudesachwert. Die-
ser kann in besonderen Fällen noch ermäßigt
oder erhöht werden. Dies ist in erster Linie
durch die Berücksichtigung von sonstigen
wertbeeinflussenden Umständen (wirt-
schaftliche Überalterung, überdurchschnitt-
licher Erhaltungsaufwand, unwirtschaftli-
cher Grundriss und Aufbau, überhohe Ge-
schosse) und durch Anpassung an die
Marktlage sowie die regionalen und örtli-
chen Besonderheiten gegeben.

Normalherstellungskosten wurden bis
1995 ausschließlich auf der Preisbasis von
1913/14 ermittelt. Mit Hilfe des Baupreisin-
dex wurde anschließend der Wert (teilweise
um das Zwanzigfache) hochgerechnet. Weil
man in der Vergangenheit zu lange an dieser
Preisbasis festgehalten hat, wurde das Sach-
wertverfahren unglaubwürdig und rutschte
in eine ernsthafte Krise. 

Um die „alten Zöpfe“ endgültig abzu-
schneiden, hat das Bundesministerium für
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau auf
den 1.1.1995 bezogene Normalherstellungs-
kosten in einer umfangreichen Erhebung ab-
leiten lassen und in die Wertermittlungs-
richtlinie eingeführt. [1]

Das Tabellenwerk umfasst auf 95 Gebäu-
detypenblättern, differenziert nach Objekt-
arten, Baualtersgruppen und Bauweisen,
zeitgemäße Normalherstellungskosten, wo-
bei Ein- und Zweifamilienhäuser im Vorder-
grund stehen. Bei den Normalherstellungs-
kosten (NHK) handelt es sich um Bundes-
Mittelwerte nach dem Preisstand von 1995
einschließlich der Mehrwertsteuer.

Mit der Einführung des Euro als neue
Währung ab 1. Januar 2002 wurde die Um-
rechnung aller Tabellenwerte erforderlich.
Das neue Bezugsjahr ist 2000, weil der amt-
liche Baukostenindex des statistischen Bun-
desamtes alle fünf Jahre auf 100 gesetzt
wird. Das ist nach 1995 das Jahr 2000.

Bezüglich der Normalherstellungskosten
für landwirtschaftliche Betriebsgebäude hat-
te es in der Vergangenheit immer wieder Kri-
tik von Sachverständigen gegeben. Wegen
fehlender Differenzierung, beispielsweise
nach wärmegedämmten Massivgebäuden
und nicht gedämmten Leichtbauten, konnten
die Tabellenwerte nur in wenigen Fällen an-
gewendet werden.

Im Zuge der Aktualisierung der „NHK
95“ bestand deshalb der Wunsch, den Be-
reich der landwirtschaftlichen Betriebsge-
bäude zu überarbeiten. Das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
(BMVBW) hat die Überarbeitung als not-
wendig erkannt und das Vorhaben unter-
stützt.

Datengrundlage

Grundlage für die neue Datenbasis sind die
Baukostendaten des Instituts für Betriebs-
technik und Bauforschung der FAL [2].
Hierbei handelt es sich um Kostenkennwer-
te, die aus gebauten und abgerechneten Ob-
jekten abgeleitet wurden. Die Datenbank der
FAL enthält Kostendaten von über 100 ver-
schiedenen Stallmodellen.

Veröffentlicht werden Kostenkennwerte
auszugsweise in Sonderheften der Landbau-
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forschung Völkenrode, im KTBL-Taschen-
buch und in den Richtpreisen der ALB-Hes-
sen. Mit fachlicher Unterstützung der 
KTBL-Arbeitsgruppe „Baulicher Investiti-
onsbedarf in der Innenwirtschaft“ wurde im
vergangen Jahr eine Datenbank aufgebaut,
mit deren Hilfe Kostenabfragen und Kosten-
vergleiche für Stallbauten auch per Internet
erfolgen können (www.ktbl.de.stallbaukos-
ten).

Aufgrund der konsequenten Anwendung
der Kostengliederung nach DIN 276 konn-
ten die FAL-Daten zu Normalherstellungs-
kosten im Sinne der Wertermittlungsver-
ordnung aufbereitet werden. Die Normal-
herstellungskosten entsprechen nur den
Gebäudekosten, also den Kostengruppen
300, Bauwerk-Baukonstruktionen und 400,
Bauwerk-Technische Anlagen nach DIN
276. Baunebenkosten entsprechend Kosten-
gruppe 700 sind in den Tabellenwerten nicht
enthalten, jedoch auf den jeweiligen Gebäu-
detypenblättern angegeben und im Bedarfs-
fall hinzuzurechnen.

Auch die Kosten der Außenanlagen, Kos-
tengruppe 500, sind in den Grundflächen-
preisen nicht enthalten und deshalb geson-
dert zu erfassen. Für die wichtigsten Behäl-
ter und Anlagen, die zu einem Stallsystem
gehören, sind Orientierungsdaten auf den
Gebäudetypenblättern angegeben.

Bruttogrundfläche als Bezugseinheit

Als Bezugseinheit wird anstelle der in der
Landwirtschaft geläufigen Nutz-Einheit - et-
wa Tierplatz - die Flächeneinheit Brutto-
grundfläche (BGF) wie bei allen übrigen
Gebäudetypen der NHK gewählt. Die Nor-
malherstellungskosten werden als Flächen-
preise in E/m2 BGF angegeben. Die Ermitt-
lung der Brutto-Grundfläche erfolgt nach
DIN 277, Flächen und Rauminhalte, in der
Fassung von 1987. Die BGF ist die Summe
der Grundflächen aller Grundrissebenen ei-
nes Bauwerks. Für die Berechnung sind die
äußeren Maße der Bauteile in Fußboden-
höhe anzusetzen.

Tabellen „NHK 2000“ für 
landwirtschaftliche Betriebsgebäude

In das gesamte Tabellenwerk des Bauminis-
teriums (BMVBW), das Anlage der Werter-
mittlungsrichtlinie (WertR) wird, konnten
nicht alle Stalltypen aufgeführt werden, die
von der FAL untersucht wurden und schon
gar nicht alle, die derzeit in Deutschland ge-
baut werden. Wegen der vorgegebenen An-
zahl der Gebäudetypenblätter musste die Be-
grenzung auf die wichtigsten Wirtschaftsge-
bäude vorgenommen werden. Sie sind
nachfolgend aufgeführt:
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• 32      Reitanlagen und Pferdeställe
• 32.1   Reithallen
• 32.2   Pferdeställe
• 33       Landwirtschaftliche Betriebsgebäude
• 33.1   Rinderställe
• 33.1.1 Kälberställe
• 33.1.2 Rinderställe (Jungvieh-, Mastbul-

len- und Milchviehställe ohne
Melkstand)

• 33.1.3 Milchviehställe mit Melkstand und
Milchlager

• 33.1.4 Melkstand mit Milchlager und Ne-
benräumen  als Einzelgebäude

• 33.2   Schweineställe
• 33.1.1 Ferkelaufzuchtställe
• 33.1.2 Mastschweineställe
• 33.1.3 Zuchtschweineställe (Deck-, Warte-

und Abferkelstall)
• 33.1.4 Abferkelstall als Einzelgebäude
• 33.3    Geflügelställe
• 33.1.1 Mastgeflügel, Bodenhaltung
• 33.1.2 Legehennen, Bodenhaltung
• 33.1.1 Legehennen, Volierenhaltung
• 33.1.2 Legehennen, Käfighaltung 1)
• 33.2    Landwirtschaftliche Mehrzweck-

hallen und Scheunen
• 33.2.1 Landwirtschaftliche Mehrzweck-

hallen
• 33.2.2 Scheunen ohne Stallteil
1)In Deutschland nicht mehr genehmigungsfähig

Ausstattungsmerkmale

Für jeden Gebäudetyp sind drei unterschied-
liche Ausstattungsstandards beschrieben:
einfach, mittel, gehoben.

Diese Unterscheidungen betreffen sowohl
die Baukonstruktionen als auch die techni-
schen Ausstattungen. Die Beschreibungen
für den mittleren Standard wurden weitge-
hend aus den FAL-Baubeschreibungen über-
nommen und in Kurzform aufgelistet. Die
Merkmale für einfache und gehobene Aus-
führung stammen aus zahlreichen Bauvor-
haben, die im Rahmen von BML-Modelvor-
haben betreut wurden oder bei BML-Bun-
deswettbewerben ausgewertet werden
konnten.

Die Zusammenstellung der Ausstattungs-
Merkmale ist in Tabellenform, für jede Pro-
duktionsrichtung getrennt, vorgenommen.
Jedes einzelne Blatt enthält auch Angaben
über die Baunebenkosten und die Gesamt-
nutzungsdauer. Korrektur-Faktoren zur Be-
rücksichtigung von Kostendegressionen in
Abhängigkeit von Gebäudegrößen und zur
Erfassung der Mehrkosten für Stallunterbau-
ten (etwa Güllekanäle) wurden vom Institut
in die Gesamtarbeit eingebracht.

Tabellen

Insgesamt werden 16 Gebäudetypen aus
dem landwirtschaftlichen Bereich in die
„NHK 2000“ aufgenommen. In der Gesamt-
gliederung gehören Reitanlagen und Pferde-
ställe zum Gebäudetyp 32 und landwirt-
schaftliche Betriebsgebäude zum Gebäu-
detyp 33.

Bereitstellung der Daten

Das gesamte Zahlenwerk sowie die Texte zu
den Ausstattungsstandards wurden vorab
zahlreichen Sachverständigen zur Überprü-
fung bekannt gemacht [3]. Nach Rückmel-
dung und Einarbeitung der Korrekturwün-
schen dieser Fachleute werden die Daten
jetzt in verschiedener Form veröffentlicht.

Im Internetangebot des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
(BMVBW) stehen alle Tabellen der „NHK
2000“ zur Verfügung. In Buchform werden
sie in Anlage zur Wertermittlungsrichtlinie
(WertR) abgedruckt.

Arbeitsgruppe

Die Vorarbeiten des Instituts für Betriebs-
technik und Bauforschung der FAL wurden
von einer Arbeitsgruppe begleitet: Es sind
dies die Sachverständigen Dr. K. Gütter, Dr.
H. Müller, K-U. Scholz, H. Wiederhold so-
wie U. Bertz und W. Kleiber vom BMVBW.

Fazit

Im Zuge der Überarbeitung der Normalher-
stellungskosten von 1995 (NHK 95) durch
das Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen (BVBW) auf den
Preisstand 2000 (NHK 2000) konnte der Be-
reich der landwirtschaftlichen Betriebsge-
bäude in Abstimmung mit dem Bundesmini-
sterium für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft (BMVEL) aktualisiert
und erweitert werden. Für Rinderställe,
Schweineställe, Geflügelställe, Reitanlagen
und Pferdeställe sowie Scheunen und Mehr-
zweckhallen stehen nunmehr zahlreiche
Normalherstellungskosten zur Verfügung.
Die Grundlage der Tabellenwerte bilden die
FAL-Baukostendaten, die im Rahmen von
KTBL-Arbeitsvorhaben „Kalkulationsun-
terlagen“ ermittelt wurden.
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